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Studienordnung für das Haupt- 
und Nebenfach Japanologie / 
Sprachwissenschaftliche Rich-
tung mit dem Abschluß Magister 
Artium an der  
Philipps-Universität Marburg 
Vom 30. November 1988 
 
Bekanntmachung  
vom 15. März 1990  
– H I 4.1 – 424/489 – 4 –  
 
Auf Grund des § 22 Abs. 5 des Hessi-
schen Universitätsgesetzes hat der 
Fachbereich Außereuropäische Spra-
chen und Kulturen der Philipps-
Universität Marburg am 30. November 
1988 die nachstehende Studienord-
nung erlassen. Sie wird hiermit be-
kanntgemacht. 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der 
Grundlage der Magisterprüfungsord-
nung der Fachbereiche 03 – Gesell-
schaftswissenschaften und Philoso-
phie, 06 – Geschichtswissenschaften, 
07 – Altertumswissenschaften, 08 – 
Allgemeine und germanistische Lingui-
stik und Philologie, 09 - Neuere Deut-
sche Literatur und Kunstwissenschaf-
ten, 10 - Neuere Fremdsprachen und 
Literaturen, 11 – Außereuropäische 
Sprachen und Kulturen, 19 – Geogra-
phie und 21 – Erziehungswissenschaf-
ten der Philipps-Universität Marburg 
vom 2. Juli 1986 (ABl. 9/1986, S. 
638ff.) in der jeweils gültigen Fassung 
Ziel, Inhalt, Aufbau und Gliederung des 
Haupt-/Nebenfachstudiums für den 
Studiengang Japanologie (Sprachwis-
senschaftliche Richtung). 
 
 

 
 

§ 2 
Studiendauer 

 
Der Fachbereich stellt mit dieser Stu-
dienordnung sicher, daß sich Studie-
rende, die über die Kenntnisse gem.  
§ 4 Abs. 1 verfügen, innerhalb der Re-
gelstudienzeit zur Prüfung melden kön-
nen. 
 
 

§ 3 
Studienbeginn 

 
Das Studium kann nur zum Winterse-
mester aufgenommen werden. 
 

 
§ 4 

Studienvoraussetzungen 
 

(1) Das Studium des Faches Japano-
logie (Sprachwissenschaftliche Rich-
tung) verlangt die Beherrschung der 
englischen Sprache im Umfang der 
Abitur-Kenntnisse, die den Studieren-
den schon zu Beginn seines Studiums 
in die Lage versetzen, Fachliteratur in 
Englisch ohne Einschränkung zu be-
nutzen. Kenntnisse der japanischen 
Sprache werden nicht vorausgesetzt. 
 
(2) Je nach gewähltem Fachschwer-
punkt gemäß § 5 Abs. 6 können sich 
ausreichende Kenntnisse von weiteren 
alten oder modernen Sprachen als 
notwendige Voraussetzung für wissen-
schaftliche Arbeit und für einen erfolg-
reichen Studienabschluß ergeben. 
Darauf wird im Rahmen der Studienbe-
ratung hingewiesen. 
 

 
§ 5 

Ziel und Inhalt des Studiums 
 
(1) An der Philipps-Universität Marburg 
ist die Japanologie in einer sprachwis-
senschaftlichen und einer sozialwis-
senschaftlichen Richtung vertreten. Die 
sprachwissenschaftliche Richtung 
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vermittelt als Studienfach praktische 
und theoretische Kenntnisse der japa-
nischen Sprache, die dem Studieren-
den die Auswertung japanischsprachi-
gen Materials und die weitere wissen-
schaftliche oder sonstige berufliche 
Beschäftigung mit der japanischen 
Sprache ermöglichen. Ein Japan-
Aufenthalt von etwa einem Jahr ist 
noch vor Abschluß des Studiums wün-
schenswert, kann aber auf Grund der 
beschränkten Förderungsmöglichkei-
ten nicht zur Pflicht gemacht werden. 
 
(2) Als Hauptfach ist Japanologie 
(Sprachwissenschaftliche Richtung) 
mit zwei Nebenfächern oder einem 
weiteren Hauptfach kombinierbar. Als 
sinnvolle Ergänzung bietet sich die 
Verbindung mit einem sprachwissen-
schaftlichen Methodenfach, der Japa-
nologie (Sozialwissenschaftliche Rich-
tung) (nicht als zweites Hauptfach) o-
der der Sinologie an. 
 
(3) Studienziel für Studierende im 
Hauptfach: 

- intensive Ausbildung in der ja-
panischen Gegenwartssprache; 
Grundausbildung im klassischen 
Japanisch und der älteren 
Schriftsprache (bungo/kanbun) 

 
- analytisches Verständnis der ja-

panischen Sprache, das zu e
akten Übersetzungen aus dem
Japanischen und zu wisse
schaftlich fundierten Erklärun
gen der japanischen Gramma
befähigt 

x-
 

n-
-
tik 

 
- Möglichkeit, sich nach dem Ab-

schluß des Studiums aus eige-
ner Kraft anhand japanisch-
sprachigen Materials weiterzu-
bilden. 

 
(4) Studienziel für Studierende im Ne-
benfach mit anderer Muttersprache als 
Japanisch: 

- intensive Grundausbildung in 
der japanischen Gegenwarts-
sprache (bungo/kanbun) 

 
- Fähigkeit, japanisches Material 

in bezug auf das Hauptfach 
oder ein Nebenfach wissen-
schaftlich auszuwerten 

 
(5) Studienziel für Studierende im Ne-
benfach mit Muttersprache Japanisch: 
 

- analytisches Verständnis der ja-
panischen Sprache, das zu ex-
akten Übersetzungen aus dem 
Japanischen und zu wissen-
schaftlich fundierten Erklärun-
gen der japanischen Grammatik 
befähigt 

 
(6) Der Studiengang umfaßt eine für 
alle Studierenden verbindliche Grund-
ausbildung in der japanischen Gegen-
wartssprache und der Landeskunde 
Japans (Grundstudium), dazu ein wei-
teres Studium des Fachgebiets in fol-
genden Schwerpunkten (Hauptstudi-
um): 

- Sprachtheorie: Fragen der Be-
schreibung und Erklärung der 
japanischen Sprache  

 
- Sprachpraxis: Spezialkurse für 

Fortgeschrittene; Überset-
zungsproblematik Japanisch-
Deutsch 

 
- Sprachgeschichte: Historisches 

Japanisch 
 

Bei den Schwerpunkten Sprachtheorie 
und Sprachgeschichte können sich 
Kenntnisse des Chinesischen, des  
Ryuukyuu oder auch anderer Spra-
chen, mit denen das Japanische kon-
trastiert werden soll, als notwendig er-
weisen. Studienzeiten, in denen die 
Kenntnisse dieser Sprachen erworben 
werden, sind bei der Studiendauer 
gemäß § 2 nicht anzurechnen. 
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§ 6 
Umfang und Aufbau des Studiums 

 
(1) Das Studium gliedert sich in 
 

1. das Grundstudium mit einer 
Dauer von i.d.R. vier Semestern 
und 

 
2. das Hauptstudium mit einer 

Dauer von i.d.R. vier Seme-
stern. 

 
 

(2) Das Grundstudium hat die Aufgabe, 
die praktische Beherrschung der japa-
nischen Gegenwartssprache (Grund- 
und Mittelstufe) und sprachwissen-
schaftlich fundierte Kenntnis der 
Grammatik zu vermitteln und in 
sprachwissenschaftlich-analytische 
Arbeitsmethoden einzuführen. Es um-
faßt eine Einführung in die japanische 
Gegenwartssprache (Japanisch l bis 
Japanisch IV: sprachwissenschaftliche 
und sprachpraktische Lehrveranstal-
tungen im Umfang von 32 Semester-
wochenstunden). Empfohlen wird dar-
über hinaus die Teilnahme an den im 
Fach Japanologie (Sozialwissenschaft-
liche Richtung) angebotenen Lehrver-
anstaltungen zur japanischen Landes-
kunde. 
 
(3) Das Hauptstudium baut auf den im 
Grundstudium erworbenen Kenntnis-
sen auf und vertieft und erweitert die-
se. Besondere Bedeutung kommt der 
Entwicklung der Fähigkeit zu selbstän-
diger wissenschaftlicher Arbeit zu. 
 
Im Hauptstudium werden Lehrveran-
staltungen im Umfang von 32 SWS 
angeboten, von denen nur ein Teil ver-
pflichtend ist (vgl. Abs. 4 und § 7): 
 

1. Sprachkurse in historischem 
Japanisch: 
- Einführung in die ältere 

Schriftsprache (I. bungo, II. 
kanbun) (4 SWS)  

- Einführung in das Klassische 
Japanisch (l, II) (4 SWS) 

 
2. Seminare und Kolloquien zur 

japanischen Sprache mit 
Schwerpunkten wie Grammatik-
theorien, Sprachgeschichte, 
Genealogie und Typologie, Ü-
bersetzungsproblematik  
(8 SWS) 

 
3. sprachpraktische Kurse für 

Fortgeschrittene (Oberstufe: 
Zeitung, Nachrichten, Lektüre, 
Aufsatz, Übersetzung)  
(16 SWS) 

 
(4) Der Gesamtaufwand der für den 
erfolgreichen Studienabschluß erfor-
derlichen Lehrveranstaltungen beträgt:  
 

1. im Hauptfach Japanologie 
(Sprachwissenschaftliche Rich-
tung) 32 Semesterwochenstun-
den (SWS) im Grundstudium 
und 16 SWS im Hauptstudium 
mit mindestens 4 SWS in jedem 
Studiensemester 

 
2. im Nebenfach für Studierende 

mit anderer Muttersprache als 
32 SWS im Grundstudium und 4 
SWS im Hauptstudium 

 
3. im Nebenfach für Studierende 

mit Muttersprache Japanisch 8 
SWS und Grundstudium und 16 
SWS im Hauptstudium  

 
(5) Zum Studium gehört, daß Studie-
rende auch unabhängig von Lehrver-
anstaltungen umfassende Kenntnisse 
der Gegenstände der sprachwissen-
schaftlich ausgerichteten Japanologie 
erwerben und sich selbständig in Ge-
biete und Probleme des Faches einar-
beiten. 
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§7 
Leistungsnachweise 

 
(1) Für Studierende im Hauptfach Ja-
panologie (Sprachwissenschaftliche 
Richtung)  
 

1. Im Grundstudium sind folgende 
Leistungsnachweise zu erwer-
ben: Bescheinigungen über be-
standene Abschlußklausuren in 
den Lehrveranstaltungen zu Ja-
panisch I und Japanisch IV 

 
2. Im Hauptstudium sind folgende 

Studiennachweise zu erwerben:  
a) Bescheinigung über er-

folgreiche Teilnahme an 
einem zweiteiligen 
Sprachkurs in histori-
schem Japanisch im Um-
fang von 4 SWS 

b) Bescheinigung über posi-
tiv bewertete Referate 
und schriftliche Hausar-
beiten für Seminare oder 
Kolloquien zur japani-
schen Sprache im Um-
fang von 6 SWS 

c) Bescheinigung über er-
folgesreiche Teilnahme 
bzw. bestandene Klausu-
ren in sprachpraktischen 
Japanischkursen für 
Fortgeschrittene (Ober-
stufe) im Umfang von 6 
SWS 

 
(2) für Studierende im Nebenfach mit 
anderer Muttersprache als Japanisch 
 

1. Im Grundstudium sind folgende 
Leistungsnachweise zu erwer-
ben: Bescheinigungen über be-
standene Abschlußklausuren in 
den Sprachkursen Japanisch I 
bis Japanisch IV 

 
2. Im Hauptstudium sind folgende 

Studiennachweise zu erwerben: 

a) Bescheinigung über er-
folgreiche Teilnahme an 
einem zweiteiligen 
Sprachkurs in histori-
schem Japanisch im Um-
fang von 4 SWS oder 

b) Bescheinigung über posi-
tiv bewertete Referate 
und schriftliche Hausar-
beiten für Seminare oder 
Kolloquien zur japani-
schen Sprache im Um-
fang von 4 SWS  

 
(3) für Studierende im Nebenfach mit 
Muttersprache Japanisch 
 

1. Im Grundstudium sind folgende 
Leistungsnachweise zu erwer-
ben: Bescheinigung über er-
folgreiche Teilnahme an den 
sprachwissenschaftlichen 
Lehrveranstaltungen Japanisch 
I bis Japanisch IV im Umfang 
von 8 SWS 

 
2. Im Hauptstudium sind folgende 

Leistungsnachweise zu erwer-
ben: 
a) Bescheinigung über er-

folgreiche Teilnahme am 
Sprachkurs in histori-
schem Japanisch im Um-
fang von 8 SWS 

b) Bescheinigung über posi-
tiv bewertete Referate 
und schriftliche Hausar-
beiten für Seminare oder 
Kolloquien zur japani-
schen Sprache im Um-
fang von 8 SWS 

 
 

§ 8 
Magisterarbeit 
(1. Hauptfach) 

 
Die Magisterarbeit ist eine selbständi-
ge wissenschaftliche Ausarbeitung und 
bildet den ersten Teil der Magisterprü-
fung. Die Bearbeitungszeit von der 
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Ausgabe des Themas bis zur Abgabe 
der Arbeit beträgt sechs Monate. Der 
Kandidat soll in der Magisterarbeit 
nachweisen, daß er imstande ist, ein 
Problem aus seinem (ersten) Haupt-
fach selbständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten und die 
Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 
Das Thema und die Aufgabenstellung 
der Magisterarbeit müssen so beschaf-
fen sein, daß die zur Bearbeitung vor-
gegebene Frist eingehalten werden 
kann. Im Einzelfall, z. B. bei umfang-
reichen Archivarbeiten oder empiri-
schen Arbeiten, kann der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses auf begrün-
deten Antrag die Bearbeitungszeit 
ausnahmsweise um bis zu drei Monate 
verlängern.  
 
Der Betreuer der Magisterarbeit kann 
mit Einverständnis des Kandidaten und 
im Benehmen mit dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses innerhalb 
der ersten zwei Monate das Thema der 
Magisterarbeit verändern. 
 
 

§ 9 
Studienfachberatung 

 
Die Studienfachberatung gibt Auskunft 
über das allgemeine Lehrangebot in-
nerhalb der Japanologie und über wei-
tere japanbezogene Lehrveranstaltun-
gen und über die sinnvolle Kombinati-
on mit weiteren Fächern (vgl. § 5 Abs. 
2). 
 
(1) Der Studienfachberatung kommt im 
Studiengang Japanologie (Sprachwis-
senschaftliche Richtung) wegen des 
hohen Anteils des Selbststudiums und 
der studienbegleitenden Leistungskon-
trolle eine wesentliche Funktion zu.  
(2) Eine gründliche Studienfachbera-
tung ist erforderlich 
 

- zu Beginn des Studiums, 
 

- bei der Wahl der Fachschwer-
punkte, bzw. spätestens im 
fünften Fachsemester, 

 
- sowie zwei Semester vor der 

voraussichtlichen Meldung zur 
Abschlußprüfung 

 
Soweit eine Studienanfängerberatung 
durchgeführt wird, ist sie Bestandteil 
dieser erforderlichen Studienfachbera-
tung. 
 
(3) Die nach Abs. 2 erforderliche und 
die zusätzliche individuelle Studienbe-
ratung wird von den für den Studien-
gang Japanologie (Sprachwissen-
schaftliche Richtung) verantwortlichen 
Fachvertretern durchgeführt. 
 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 

Diese Studienordnung tritt nach der 
Veröffentlichung in den Mitteilungen 
der Philipps-Universität Marburg in 
Kraft. 
 
 

Marburg, den 30. November  
 

Rössing, Dekan 
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